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Elektronische Kommunikation 

§ 48. (1) Der öffentliche Auftraggeber kann, sofern in den nachfolgenden Absätzen nicht anderes 
bestimmt wird, zwischen der elektronischen Kommunikation, der Kommunikation über den Postweg oder 
über einen anderen geeigneten Weg oder einer Kombination dieser Kommunikationswege wählen. Soweit 
die Kommunikation zwischen öffentlichem Auftraggeber und Unternehmer in einem Vergabeverfahren 
nicht elektronisch erfolgt, gilt Abs. 7 für minder bedeutsame Kommunikation. 

(2) Im Oberschwellenbereich hat die Kommunikation zwischen öffentlichem Auftraggeber und 
Unternehmer nach Maßgabe der folgenden Absätze elektronisch zu erfolgen. Soweit die Kommunikation 
zwischen öffentlichem Auftraggeber und Unternehmer in einem Vergabeverfahren elektronisch erfolgt 
oder zu erfolgen hat, gelten die folgenden Absätze. 

(Anm.: Abs. 2a aufgehoben durch Art. 2 Z 4, BGBl. I Nr. 65/2018) 

(3) Der öffentliche Auftraggeber hat unter Beachtung der folgenden Absätze in der Ausschreibung 
nähere Festlegungen hinsichtlich der zu beachtenden Anforderungen an die elektronische 
Kommunikation zu treffen. 

(4) Der Unternehmer hat Informationen elektronisch zu übermitteln. Der öffentliche Auftraggeber 
kann Informationen elektronisch übermitteln oder elektronisch bereitstellen; der Unternehmer ist von der 
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Bereitstellung unverzüglich zu verständigen. Informationen gelten als übermittelt, sobald die Daten in den 
elektronischen Verfügungsbereich des Empfängers gelangt sind. Informationen gelten als bereitgestellt, 
sobald die Daten für den Empfänger abrufbar sind. 

(5) Die für die elektronische Kommunikation zu verwendenden Kommunikationsmittel sowie deren 
technische Merkmale dürfen keinen diskriminierenden Charakter haben, müssen allgemein verfügbar 
sowie mit den allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und Kommunikationstechnologie 
kompatibel sein und dürfen den Zugang des Unternehmers zum Vergabeverfahren nicht beschränken. 

(6) Die Kommunikation muss insoweit nicht elektronisch erfolgen, als 

 1. die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel aufgrund der besonderen Art des Auftrages 
bzw. des Wettbewerbes spezifische Instrumente, Vorrichtungen oder Dateiformate erfordern 
würde, die nicht allgemein verfügbar sind oder nicht von allgemein verfügbaren Anwendungen 
unterstützt werden, oder 

 2. die für die Kommunikation verwendete Anwendung Dateiformate unterstützt, die sich für die 
Beschreibung des Angebotes bzw. der Wettbewerbsarbeit eignen, jedoch selbst Dateiformate 
verwendet, die 

 a) nicht mittels anderer allgemein verfügbarer Anwendungen verarbeitet werden können oder 

 b) durch Lizenzen geschützt sind und nicht vom öffentlichen Auftraggeber übermittelt bzw. 
bereitgestellt werden können, oder 

 3. die Nutzung der elektronischen Kommunikationsmittel spezielle Bürogeräte erfordern würde, die 
für öffentliche Auftraggeber nicht allgemein verfügbar sind, oder 

 4. in den Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen die Einreichung von physischen oder 
maßstabsgetreuen Modellen verlangt wird, die nicht elektronisch übermittelt werden können, 
oder 

 5. dies aufgrund einer Verletzung der Sicherheit der elektronischen Kommunikation erforderlich ist 
oder 

 6. dies zum Schutz besonders sensibler Informationen erforderlich ist. Diese Informationen müssen 
ein so hohes Schutzniveau erfordern, dass dies durch elektronische Instrumente und 
Vorrichtungen, die für den Unternehmer allgemein verfügbar sind oder diesem gemäß Abs. 10 
bereitgestellt werden können, nicht angemessen gewährleistet werden kann. 

Die Gründe für die Verwendung anderer Kommunikationsmittel sind im Vergabevermerk anzugeben. 

(7) Die Kommunikation kann mündlich erfolgen, soweit diese keine wesentlichen Bestandteile des 
Vergabeverfahrens betrifft und ihr Inhalt ausreichend dokumentiert wird. Als wesentliche Bestandteile 
gelten jedenfalls die Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen, der Teilnahmeantrag, die 
Interessensbestätigung, das Angebot und die Wettbewerbsarbeit. 

(8) Sofern bei fristgebundenen Kommunikationen der vom öffentlichen Auftraggeber für die 
Durchführung des Vergabeverfahrens verwendete Server bis zum Zeitpunkt des Ablaufes der jeweiligen 
Frist nicht durchgehend empfangsbereit ist, hat der öffentliche Auftraggeber die betreffende Frist 
erforderlichenfalls entsprechend zu verlängern. Jedenfalls ist allen Bewerbern oder Bietern eine 
Verlängerung der Teilnahmeantrags- oder Angebotsfrist mitzuteilen. Ist dies nicht möglich, so ist die 
Verlängerung in geeigneter Form bekannt zu machen. 

(9) Der öffentliche Auftraggeber hat bei der gesamten elektronischen Kommunikation 
sicherzustellen, dass die Integrität der Daten in seinem elektronischen Verfügungsbereich gewährleistet 
ist. 

(10) Der öffentliche Auftraggeber kann die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen 
vorschreiben, die nicht allgemein verfügbar sind, sofern er dem Unternehmer einen alternativen Zugang 
anbietet. Ein solcher liegt jedenfalls vor, wenn der öffentliche Auftraggeber 

 1. ab dem Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung oder dem Tag der Absendung der 
Aufforderung zur Interessensbestätigung einen kostenlosen, direkten, uneingeschränkten und 
vollständigen elektronischen Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen anbietet, oder 

 2. gewährleistet, dass ein Unternehmer, der aus von ihm nicht zu verantwortenden Gründen keinen 
Zugang zu den Instrumenten und Vorrichtungen und keine Möglichkeit hat, diese fristgerecht zu 
besorgen, Zugang zum Vergabeverfahren mittels provisorischer, unentgeltlicher und online 
verfügbarer Token erhält, oder 

 3. einen alternativen Kanal für die elektronische Kommunikation unterstützt oder anbietet. 

Die Bekanntmachung oder die Aufforderung zur Interessensbestätigung muss die Internet-Adresse, über 
die die Instrumente und Vorrichtungen gemäß Z 1 zugänglich sind, angeben. 
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(11) Für die Instrumente und Vorrichtungen zur elektronischen Übermittlung und den Empfang von 
Angeboten, Wettbewerbsarbeiten und Teilnahmeanträgen gilt: 

 1. die Instrumente und Vorrichtungen müssen den Anforderungen des Anhanges V entsprechen 
und 

 2. die Informationen über die Spezifikationen für die elektronische Übermittlung der Angebote, 
Wettbewerbsarbeiten und Teilnahmeanträge, einschließlich Informationen über Verschlüsselung 
und Zeitstempel, müssen dem Unternehmer zugänglich sein. 

(12) Bei Übermittlung von Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen, Teilnahmeanträgen, 
Angeboten, Wettbewerbsarbeiten sowie Auftragsbestätigungen sind diese mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur, einem qualifizierten elektronischen Siegel oder einer Amtssignatur gemäß § 19 
Abs. 1 des E-Government-Gesetzes – E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004, zu versehen bzw. hat die 
Übermittlung so zu erfolgen, dass die Vollständigkeit, Echtheit und Unverfälschtheit der Datensätze mit 
einer Qualität gewährleistet ist, die mit der Qualität einer qualifizierten elektronischen Signatur bzw. 
eines qualifizierten elektronischen Siegels vergleichbar ist. 

(13) Die Bundesministerin für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und die 
Landesregierungen können, sofern dies einer homogeneren Abwicklung von Vergabeverfahren dient, für 
den jeweiligen Vollziehungsbereich bzw. Teile des jeweiligen Vollziehungsbereiches durch Verordnung 
jeweils eine bestimmte elektronische Kommunikationsplattform festlegen, welche die öffentlichen 
Auftraggeber im jeweiligen Vollziehungsbereich bei der elektronischen Kommunikation zu nutzen haben. 
In dieser Verordnung sind nähere Festlegungen hinsichtlich des Umfanges der Verpflichtung zur Nutzung 
einschließlich einer etwaigen Verpflichtung, auch die Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen 
gemäß § 89 auf der Kommunikationsplattform zur Verfügung zu stellen, zu treffen sowie nähere 
Modalitäten zur Nutzung vorzuschreiben. Die Bundesministerin für Justiz im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler und die Landesregierungen können, sofern dies einer homogeneren Abwicklung von 
Vergabeverfahren dient, für den jeweiligen Vollziehungsbereich bzw. Teile des jeweiligen 
Vollziehungsbereiches durch Verordnung technische Anforderungen zur Sicherstellung des 
Datenaustausches zwischen elektronischen Kommunikationsplattformen festlegen. 

Schlagworte 

Informationstechnologie, Ausschreibungsunterlage, Teilnahmeantragsfrist 

Zuletzt aktualisiert am 

27.02.2026 

Gesetzesnummer 

20010295 

Dokumentnummer 

NOR40276050 


	3. Hauptstück
	Bestimmungen für die Durchführung von Vergabeverfahren

	1. Abschnitt
	Wege der Informationsübermittlung, Dokumentation


